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Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 130 Mitte (Anhörung) 30.01.2024 Ö
Ausschuss für Mobilität, Tiefbau und Auftragsvergaben (Vorberatung) 06.02.2024 Ö
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 13.02.2024 N

Beschluss:

„Dem Verzicht auf Planfeststellung für die Erneuerung der Gleisanlagen der Wendeschleife 
Inselwall wird unter der Voraussetzung der Berücksichtigung und Umsetzung der Hinweise in 
Anlage 1 durch die Braunschweiger Verkehrs GmbH (BSVG) zugestimmt.“

Sachverhalt:

Beschlusskompetenz
Die Beschlusskompetenz des Verwaltungsausschusses ergibt sich aus § 76 Abs. 2 Satz 1 
NKomVG. Im Sinne dieser Zuständigkeitsnorm handelt es sich bei dieser Vorlage um eine 
Angelegenheit, über die weder der Rat oder die Stadtbezirksräte zu beschließen haben noch 
der Oberbürgermeister zuständig ist. Daher besteht eine Beschlusszuständigkeit des Verwal-
tungsausschusses. Diese wurde auch nicht auf einen Ausschuss gem. § 6 Hauptsatzung 
übertragen. Daher bleibt es bei der Zuständigkeit des Verwaltungsausschusses. 

Anlass
Die BSVG hat die Verwaltung um Prüfung gebeten, ob seitens der Stadt ein Verzicht auf 
Planfeststellung für die Planung der Erneuerung der Gleisanlagen (Anlage 2) am Inselwall 
ausgesprochen werden kann (Anschreiben siehe Anlage 3).

Prüfung
Die Verwaltung hat diesen Wunsch geprüft und kann im Ergebnis mitteilen, dass sich keine 
Aspekte ergeben haben, die gegen eine Zustimmung zum Verzicht auf Planfeststellung 
sprechen. Allerdings wurden eine Reihe von Detailhinweisen gegeben, die einige Planungs-
aspekte betreffen und Auflagen bezüglich noch notwendiger Genehmigungen enthalten. Die-
se werden der BSVG als Hinweise und Bedingungen zur Zustimmung mitgeteilt (Anlage 1).

Im Rahmen der Prüfung wurde auch festgestellt, dass der weit überwiegende Teil der 
Gleistrasse trotz der optischen Wirkung kein besonderer Gleiskörper ist, weil der Gleiskörper 
regelmäßig überfahren werden muss. Einzige Ausnahmen sind zwei sehr kurze Abschnitte 
(ca. 5 m und ca. 8,50 m) im Bereich des Abzweigs der Gleisanlage aus der Langen Straße in 
die Straße Am Neuen Petritor, die aber nur theoretisch einen besonderen Gleiskörper dar-
stellen und aus Sicht der Verwaltung daher keines gesonderten Ratsbeschlusses bedürfen. 

Die BSVG teilte auf Nachfrage, ob diese beiden sehr kurzen Abschnitte als Grüngleis 
ausgebaut werden könnten, mit, dass in beiden Bereichen technische Anlagen verbaut 



werden, die eine Anfahrbarkeit mit Wartungsfahrzeugen erfordern (unter ande-
rem die Gleisschmieranlage). Aus diesen Gründen kann in diesen Bereichen nur eine 
befahrbare Oberfläche wie im Bestand hergestellt werden. Damit wird das stadtgestalte-
risch einheitliche Erscheinungsbild der Anlage erhalten bleiben. Die Gleisanlage wird 
daher wie im Bestand eingepflastert.

Vorschlag der Verwaltung
Die Verwaltung schlägt vor, einem Verzicht auf Planfeststellung zuzustimmen, wenn die 
BSVG die Hinweise und Forderungen des Schreibens an die BSVG (siehe Anlage 1) be-
rücksichtigt und umsetzt. 

Finanzierung
Die Maßnahme wird ohne Kostenbeteiligung der Stadt vollständig von der BSVG finanziert 
und soll 2024 umgesetzt werden.

Leuer

Anlage/n:
Anlage 1: Planverzicht
Anlage 2: Lageplan
Anlage 3: Anschreiben der BSVG
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Planverzicht für die Erneuerung der Gleisanlagen der Wendeschleife Inselwall 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
ich stimme (entsprechend des Beschlusses des Verwaltungsausschusses vom 13.02.2024) einem 
Verzicht auf Planfeststellung für die Erneuerung der Gleisanlagen der Wendeschleife Inselwall bei 
Berücksichtigung und Umsetzung folgender Hinweise zu: 
  
Abfallrecht 

 Die abfallrechtliche Zuständigkeit für den personenbezogenen Schienennahverkehr (hier: 
Stadtbahn) liegt gemäß NACE 49.31.0 beim Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig 
(GAA). Die Prüfung auf Planverzicht aus abfallrechtlicher Sicht ist somit von dort vorzunehmen. 
Ich bitte, das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig entsprechend zu beteiligen. 

 
Immissionsschutz 

 Die immissionsschutzrechtliche Zuständigkeit für personenbezogenen Schienennahverkehr 
(hier: Stadtbahn) liegt gemäß NACE 49.31.0 beim Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Braun-
schweig (GAA). Entsprechend liegt bzgl. des Schienenverkehrslärms und den durch den 
Schienenverkehr ggf. hervorgerufenen Erschütterungen die Prüfung auf Planverzicht beim 
GAA. 

 Aus Sicht des Immissionsschutzes im Rahmen der städtebaulichen Planung kann von hier 
keine Aussage zum Schienenverkehrslärm und den möglicherweise resultierenden Erschütte-
rungen getätigt werden. Denn laut Anschreiben der BSVG wurden die Schall- und Erschütte-
rungsauswirkungen gegenüber der Anliegerbebauung zwar geprüft, entsprechende Untersu-
chungsunterlagen jedoch nicht beigefügt. Gemäß BSVG wurde bei dieser Prüfung festgestellt, 
dass keine Schallschutzansprüche durch das Vorhaben ausgelöst werden; zu den Ergebnissen 
der Erschütterungsprüfung wurden keine Aussagen getroffen. 

 Tiefbau und Verkehr 
 Straßenplanung und -neubau 
 Straßenplanung 
 Bohlweg 30 
 

 Name: Herr Pottgießer 
   
 Zimmer: N4/49 
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 E-Mail: detlef.pottgiesser@braunschweig.de 
    



- 2 - 

 Bei den Haltestellen handelt es sich um Nebenanlagen zum Schienenverkehr; entsprechend 
liegt die immissionsschutzrechtliche Zuständigkeit bei der Unteren Immissionsschutzbehörde. 
Die baulichen Veränderungen an den Haltestellen erfordern kein Planfeststellungsverfahren, 
entsprechend kann bzgl. aus immissionsschutzrechtlicher Sicht einem Verzicht auf Planfest-
stellung zugestimmt werden. 
 

Hinweise zum Baustellenbetrieb 

 Gemäß § 22 BImSchG besteht die Pflicht des Betreibers einer Baustelle, diese so zu betrei-
ben, dass schädliche Umwelteinwirkungen (z. B. durch Lärm, Erschütterungen, Staub, Licht, 
Geruch) verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind und nach dem 
Stand der Technik unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß be-
schränkt werden.  

 Ein geräuschintensiver Betrieb der Baustelle ist gemäß AVV-Baulärm nur werktags (Montag bis 
Samstag) im Zeitraum zwischen 7 und 20 Uhr (Tagzeit) zulässig. Sollten aus technologischen 
Gründen Nachtarbeiten im Zeitraum zwischen 20 und 7 Uhr notwendig werden, so sind diese 
rechtzeitig bei der Unteren Immissionsschutzbehörde der Stadt Braunschweig zu beantragen. 

 Grundsätzlich ist den Anwohnern für den Beschwerdefall ein Ansprechpartner vor Ort, mit Tele-
fonnummer und Emailadresse, zu nennen.  

 Im Rahmen von Baustellen kann es grundsätzlich zu Erschütterungen kommen. Nach dem jet-
zigen Kenntnisstand ist für die Versetzung des Fahrleitungsmastes eine Pfahlgründung not-
wendig, so dass diesbezüglich Erschütterungen grundsätzlich nicht auszuschließen sind. Ent-
sprechend sind diese Erschütterungen, als auch mögliche weitere von Baumaschinen und/oder 
dem Bauverkehr hervorgerufene Erschütterungen, an den umliegenden Wohnhäusern im Vor-
feld zu ermitteln und zu beurteilen. Die Vorgaben der DIN 4150 („Erschütterungen im Bauwe-
sen“) sind hierbei zu beachten. Ein Nachweis des Nichtentstehens von Gebäudeschäden 
durch Beweissicherung ist empfehlenswert. 

 Je nach Bauphase und Wetterlage kann es auf der Baustelle zu erheblichen Staubemissionen 
kommen. Damit diese nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen in der Nachbarschaft führen, ist 
ein Staubaufkommen durch geeignete Maßnahmen (Befeuchten, Abplanen, Absaugen, etc.) zu 
verhindern bzw. auf ein Minimum zu beschränken.  

 Je nach Jahreszeit und Wetterlage kann es auf der Baustelle zu erheblichen Blendwirkungen 
durch Baustrahler und Baufahrzeugscheinwerfern kommen. Damit diese nicht zu erheblichen 
Beeinträchtigungen in der Nachbarschaft führen, sind Beleuchtungseinrichtungen (Strahler) so 
anzubringen oder so abzudecken, dass eine direkte Einsicht in die Leuchtmittel von der unmit-
telbar angrenzenden Bebauung nicht möglich ist. 
 

Naturschutz 

 Aus Sicht des Natur- und Landschaftsschutzes kann einem Verzicht auf Planfeststellung unter 
Berücksichtigung folgender Hinweise zugestimmt werden: Hinsichtlich der notwendigen Ge-
hölzfällungen sind die §§ 39 und 44 BNatSchG zu beachten. Daher sind die Fällungen in der 
Zeit zwischen dem 1. Oktober und 28. Februar durchzuführen und die Bäume vorab auf Höh-
len und Nester zu untersuchen.  
 

Kampfmittel 

 Bei Erdarbeiten besteht Kampfmittelverdacht. 
 

UVP 

 Für den „Bau einer Bahnstrecke für Straßenbahnen, Stadtschnellbahnen in Hochlage, Unter-
grundbahnen oder Hängebahnen im Sinne des Personenbeförderungsgesetzes, jeweils mit 
den dazugehörenden Betriebsanlagen“ im Sinne von Nr. 14.11 der Anlage 1 zum Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) ist eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls vor-
gesehen. Das Vorhaben stellt eine Änderung dar, daher könnte § 2 Abs. 4 Nr. 2 UVPG zur An-
wendung kommen. Außerdem hängen von § 9 UVPG die weiteren Schritte davon ab, ob beim 
damaligen Bau eine UVP notwendig war. Zudem bedarf gemäß § 14 a UVPG die Änderung ei-
nes Schienenweges oder einer sonstigen Bahnbetriebsanlage (nach den Nummern 14.7, 14.8 
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und 14.11 der Anlage 1) keiner Umweltverträglichkeitsprüfung, soweit sie lediglich aus den dort 
aufgelisteten Einzelmaßnahmen besteht. Ich bitte daher in eigener Zuständigkeit zu prüfen, ob 
bei dieser Änderung einer Bahnstrecke für Straßenbahnen eine Vorprüfung/Umweltverträglich-
keitsprüfung erforderlich wird. 
 

Grünplanung 

 Im Zuge der Gleisverschiebung ist die Fällung zweier Bestandsbäume (Platane und Zierkir-
sche) geplant. Für die geplanten neuen Ersatzbaumstandorte gebe ich folgende Hinweise: Ein 
neuer Baumstandort ist in einer bestehenden dreieckigen Vegetationsfläche direkt am Straßen-
raum des Radeklints neben einem Überweg für Fußgänger und Radfahrer geplant. Ich bitte zu 
prüfen, ob die durch die Gleisverschiebung in diesem Bereich freiwerdenden Flächen der Ve-
getationsfläche zugeschlagen werden können, um den Wurzelbereich zu vergrößern. Bezüg-
lich der konkreten Ausbildung der Baumstandorte, ggf. mit dem Einbau von durchwurzelbaren 
Substrat unterhalb der befestigen Flächen, ist eine rechtzeitige Abstimmung mit Ref. 0680 vor-
zunehmen. 

 Der zweite geplante neue Baumstandort befindet sich auf dem Kanaltunnel des Neustadtmüh-
lengrabens. An diesem Standort ist eine ausreichende Substratüberdeckung von mindestens 
1,2 m für den geplanten Baum aus meiner Sicht nicht möglich. Ich verweise hier an die für 
Stadtbäume zuständige Abteilung 67.4, die entsprechend beraten kann. 
 

Referat Denkmalpflege 

 Umbau Haltestelle Inselwall, Am Neuen Petritore: 
- Am südöstlichen Endpunkt der Haltstelle Inselwall befindet sich zwischen Okerstraße und 

Neuer Weg ein alter Stadtgraben, der als Einzeldenkmal (NDK-Objekt) nach § 3 Abs. 2 
Nds. Denkmalschutzgesetz ausgewiesen ist (siehe Kartierung in der Anlage). Obertägig er-
halten sind hier Teile des Grabens der mittelalterlichen Stadtbefestigung (siehe Anlage). 
Wesentlich ist hier auch die historische Brückensituation im Kreuzungspunkt der Straßen 
Am Neuen Petritore, Okerstraße und Neuer Weg. Für die Verlängerung des Bahnsteigs 
bzw. die neue Rampenanlage in diesem Bereich ist eine denkmalrechtliche Genehmigung 
erforderlich. Abhängig von der Eindringtiefe wird unter Umständen auch eine archäologi-
sche Baubegleitung zur Auflage gemacht werden. Ich benötige genauere Unterlagen und 
Informationen für diesen Bereich, um dazu mit dem Nds. Landesamt für Denkmalpflege 
eine Abstimmung herbeizuführen. Wesentlich wäre eine vermaßte Überlagerung von Be-
stand und Neubau für diesen Bereich in einem geeigneten Maßstab und eine Information 
zur Tiefe des Bodeneingriffs. Ich würde hier auch den neuen Baumstandort abstimmen wol-
len und kann diesen noch nicht bestätigen. 

- Die vorgesehene neue Kombianlage Wetterschutz und Fahrer-Doppel-WC an der Halte-
stelle Inselwall ist in Lage, Eindringtiefe (Fundament) und Materialität ebenfalls denkmal-
fachlich abzustimmen. Ich gehe aufgrund der Unterlagen davon aus, dass die im Ortster-
min am 11.05.2023 durch Herrn Hornung favorisierte Variante 2 weiterverfolgt wurde und 
die Kombianlage am alten Standort in leicht veränderten Maßen wiedererrichtet wird. Bitte 
geben Sie mir hierzu noch ein paar genauere Informationen zu Bestand/Neubau.  

 

 Petritorwall:  
- Der Grünraum des Petritorwalls südlich des Inselwalls ist als Teil einer Gruppe baulicher 

Anlagen nach § 3 Abs. 3 NDSchG ausgewiesen. Hierzu zählt neben dem Grünraum an der 
Oker auch der Straßenraum mit Lindenallee. Ich gehe nach vorliegendem Planstand davon 
aus, dass mit der Veränderung der Gleisführung keine Eingriffe in diesen Bereich vorgese-
hen sind. Eingriff in den Denkmalbereich - und hier insbesondere im Kronen- und Wurzel-
bereich der Bäume - wären ggf. genehmigungspflichtig und im Detail denkmalfachlich ab-
zustimmen, ggf. auch zu bemustern. Dies gilt ggf. auch für eine Veränderung der Materiali-
tät der Straße. Bereits hingewiesen wurde im Ortstermin vom 11.05.2023 durch Herrn Hor-
nung auf die Pflasterung im "wilden Verband" wie Bestand und den Erhalt der doppelläufi-
gen Rinnen im Bereich der Überfahrten. Das historische Natursteinpflaster sollte im Bereich 
des Petritorwalls nach Möglichkeit wiederverwendet werden. 
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- Gleiches gilt für das Baumdenkmal "Friedrich-Wilhelm-Eiche" auf der Ostseite des Petritor-
walls im Bereich des Petritorwall 1, das in der Gruppe baulicher Anlagen als Einzeldenkmal 
nach § 3 Abs. 2 NDSchG ausgewiesen ist (inkl. Einfriedung aus Mauernische und Eisengit-
ter). Im Rahmen der Baumaßnahme ist die Stieleiche in geeigneter Form zu schützen. Ein-
griffe in den Wurzel- und Kronenbereich sind zu vermeiden oder mit Ref. 0610 vorab unbe-
dingt im Detail abzustimmen. 

- Lt. Protokoll des Ortstermins vom 11.05.2023 sollte außerdem noch eine Abstimmung mit 
Herrn Kunka bezüglich Radüberweg-Einfärbung (beschichteter Normalbeton) erfolgen mit 
dem Ziel einer einheitlichen Gestaltung bezogen auf die Radquerungen der Celler Straße. 
Sofern dies noch nicht erfolgt ist, bitte ich dies noch zu berücksichtigen. 

 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen mit meinen Mitarbeitenden gern zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
i. V. 
 
 
 
Leuer 
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